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S T A D T   A H R E N S B U R G 
- STV-Beschlussvorlage - 
 

Vorlagen-Nummer 
 

2016/093 

öffentlich  

Datum 
11.08.2016 

Aktenzeichen 
FD I.1.1/ha/gl 

Federführend: 
Frau Haase 

 
Betreff 
 
Berichtspflicht über die Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen 
oder ähnlichen Zuwendungen gem. § 76 Abs. 4 Satz 5 GO 
 

Beratungsfolge 

Gremium 

Datum Berichterstatter 

Hauptausschuss 19.09.2016  

Stadtverordnetenversammlung 26.09.2016 Herr Schmick 
 

Finanzielle Auswirkungen:  JA X NEIN 

Mittel stehen zur Verfügung:  JA  NEIN 

Produktsachkonto:  

Gesamtaufwand/-auszahlungen:  

Folgekosten:  

Bemerkung: 
 
 

Berichte gem. § 45 c Ziff. 2 der Gemeindeordnung zur Ausführung der Beschlüsse der 
Ausschüsse: 

 Statusbericht an zuständigen Ausschuss 

X Abschlussbericht 

 Berichterstattung nicht erforderlich 
 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den öffentlichen Bericht des Bürgermeisters 
über die Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen oder ähnlichen Zuwen-
dungen, die über 50 EUR hinausgehen, für das Jahr 2015 zur Kenntnis. 
 
Sachverhalt: 

Gemäß § 76 Abs. 4 Gemeindeordnung SH (GO SH) „darf die Kommune zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben und annehmen 
oder an Dritte vermitteln. Die Einwerbung und die Entgegennahme des Angebots einer 
Zuwendung obliegen ausschließlich dem Bürgermeister. Über die Annahme oder Vermitt-
lung entscheidet die Gemeindevertretung. Abweichend von Satz 3 kann die Gemeindever-
tretung die Entscheidung über die Annahme oder Vermittlung bis zu von ihr jeweils zu be-
stimmenden Wertgrenzen auf die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister und den 
Hauptausschuss übertragen.“ 

Nach § 76 Abs. 4 letzter Satz der Gemeindeordnung ist über die Annahme oder Vermitt-
lung von Spenden, Schenkungen oder ähnlichen Zuwendungen, die über 50 € hinausge-
hen, vom Bürgermeister jährlich ein Bericht, in welchem die Geber, die Zuwendungen und 
die Zuwendungszwecke anzugeben sind, der Stadtverordnetenversammlung zuzuleiten.  
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Die Spendenregelung gilt mit Datum vom 22.12.2012, dem Inkrafttreten des Gesetzes zur 
Änderung der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein. Mit Vorlage 2014/030 ist die Be-
richtspflicht zuletzt durch die Stabsstelle/ Frau B. Reuter wahrgenommen worden.  

Mit Wirkung vom 01.04.2015 ist auf Grundlage des § 76 Abs. 4 GO SH die Dienstanwei-
sung der Stadt Ahrensburg zur Abwicklung von Spenden, Schenkungen, ähnlichen Zu-
wendungen und Sponsoring in Kraft getreten, die das Verfahren für Zuwendungen bis zu 
einem Wert ab 50 EUR verbindlich regelt. Nach Abschnitt IV. - Einwerben und Annahme 
von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen - obliegt die nach § 76 Abs. 4 
Satz 5 GO geforderte Berichtspflicht seitdem FD I.1/ Finanzen und Liegenschaften.  

FD I.1 wurden die in der Anlage genannten Spenden - bezogen auf das Jahr 2015 - mitge-
teilt. Insgesamt sind 2015  31 Spenden, die über 50 EUR hinausgehen, eingegangen. 

Der Spendenbericht für das Jahr 2015 ist als Anlage beigefügt.  

Daneben sind eine Vielzahl von Einzelspenden zwischen 10 EUR und 500 EUR für das 
Weihnachtshilfswerk 2015 eingegangen. Die Namen dieser Spender können bei Bedarf im 
FD II.4 eingesehen werden.  
 
 
 
 
 
 
______________________ 
Michael Sarach 
Bürgermeister 
 
Anlagen: 
Öffentlicher Spendenbericht 
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